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Tagesordnungspunkt

Jahresabschluss zum 31.12.2024 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

Beschlussvorschlag:
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach stellt
 

1. gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW die Bilanz zum 31.12.2024 in
Aktiva und Passiva mit  261.661.441,01€
 
die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem
Jahresüberschuss von        11.270.936,30 €
 
fest

 
2. und nimmt gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW den Lagebericht 2024 zur Kenntnis.
 
3. Der Jahresüberschuss 2024 wird in Höhe von 11.270.936,30 € im Rahmen des „Schütt-

aus-hol-zurück-Verfahrens“ an den städtischen Haushalt abgeführt.
 
 
 



Kurzzusammenfassung:
 
Kurzbegründung:
 
Jahresabschluss zum 31.12.2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der
Stadt Bergisch Gladbach
 
Risikobewertung:
 
Kein Risiko.
 

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:
 
keine Klimarelevanz:
 

positive Klimarelevanz:
 

negative Klimarelevanz:
 

 
X

  

 
Weitere notwendige Erläuterungen:
 
./.
 

Finanzielle Auswirkungen:
 
 keine 

Auswirkungen:
Mehrerträge:
 

Mehraufwendungen:

  lfd. Jahr Folgejahre lfd. Jahr Folgejahre
konsumtiv: X     
investiv: X     
planmäßig: X     
außerplanmäßig: X     
 
Weitere notwendige Erläuterungen:
 
./.
 

Personelle Auswirkungen:
 
 keine 

Auswirkungen:
Einsparungen:
 

Einstellungen:
 

planmäßig X   
außerplanmäßig: X   
kurzfristig: X   
mittelfristig: X   
langfristig: X   
 
Weitere notwendige Erläuterungen:
 
./.
 



Sachdarstellung/Begründung:
 
1. Der Jahresabschluss 2024 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 

Heilmaier & Partner GmbH gemäß § 103 GO NRW und der EigVO NRW geprüft.
 
Der Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird nach Fertigstellung den
Fraktionen in gewohnter Weise zur Verfügung gestellt. 

 
2. Gemäß § 25 Abs. 1 EigVO NRW a.F. wurde der gesetzlich vorgeschriebene

Lagebericht erstellt. 
 
3. Es wird empfohlen, den Jahresüberschuss 11.270.936,30 € im Rahmen des „Schütt-

aus-hol-zurück-Verfahrens“ für den Haushaltsausgleich der Stadt Bergisch Gladbach
abzuführen. Nachteile für das Abwasserwerk entstehen nicht, da die Ausschüttung
nachfolgend wieder in das Eigenkapital des Betriebes eingelegt wird

 
Ein Testat mit der Bilanz zum 31.12.2024, der Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar
bis 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang incl. Anlagen und dem Lagebericht sind dieser
Vorlage beigefügt.  
 
Das Testat enthält einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
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